
 

ABSCHNITT VIII 

HÄUTE, FELLE, LEDER, PELZFELLE UND WAREN DARAUS; SATTLERWAREN; REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND 
ÄHNLICHE BEHÄLTNISSE; WAREN AUS DÄRMEN (AUSGENOMMEN MESSINAHAAR) 

KAPITEL 42 

Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse; Waren aus Därmen 
(ausgenommen Messinahaar) 

Restregel zum Kapitel 

Kann das Ursprungsland nicht durch Anwendung der Primärregeln bestimmt werden, so ist das Ursprungsland der Ware 
das Land, in dem der -gemessen am Wert — größere Teil dieser Vormaterialien seinen Ursprung hat. 

HS-Code 
2022 Warenbezeichnung Primärregeln 

ex 4203 - Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder 
oder rekonstituiertem Leder. 
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